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1 Erstattungsansprüche nach SGB XIV in Verbindung mit 
einem erfassten Körperschaden der Art 
Versorgungsleiden 

Vorhandene Versorgungsämter können teilweise nicht eindeutig identifiziert werden. Dies 

liegt daran, dass zu einem Versorgungsamt mehrere Partner (Dubletten) erfasst werden kön-

nen. Durch die Auswahl unterschiedlicher Partner zu einem Versorgungsamt werden dem-

nach auch unterschiedliche Konten angesprochen, sodass die Forderungen nicht auf einem 

Konto abgebildet werden. Um diese Problematik zu optimieren und ggf. zukünftig notwen-

dige Sammelabrechnungen zu ermöglichen wurde der neue Anwendungsfall „SGB XIV zu-

lässige Versorgungsämter konfigurieren“ im Admin Client implementiert und steht ab dem 

Release 25.05 zur Verfügung. 

Es ist wichtig bereits frühzeitig entsprechende Konfigurationen der Versorgungsämter im Re-

lease 25.05 vorzunehmen, um eine reibungslose Abrechnung der Erstattungsansprüche 

nach SGB XIV im Release 25.10 gewährleisten zu können. 

 

1.1 Änderungen im Release 25.05 

1.1.1 Zulässige Versorgungsämter im Admin-Client Anwendungsfall 
„SGB XIV zulässige Versorgungsämter konfigurieren“ administ-
rieren (ab Release 25.05) 

 

Mit dem Anwendungsfall „SGB XIV zulässige Versorgungsämter konfigurieren“ im Admin Cli-

ent unter dem Menüpunkt Fachbereiche -> Leistungen können den Versorgungsämtern Part-

ner zugewiesen werden. Der Anwendungsfall enthält eine Tabelle mit 4 Spalten. Die ersten 

beiden Spalten enthalten die Versorgungsämter sowie die jeweiligen Bundesländer. Die Liste 

der Versorgungsämter kann durch das Ändern einer Codetabelle "Versorgungsamt" verän-

dert werden. 

In der dritten Spalte der Tabelle wird der Partner dargestellt, der dem Versorgungsamt als 

Forderungsgegner zugewiesen wurde. In der vierten Spalte der Tabelle wird der Partner dar-

gestellt, der dem Versorgungsamt als Forderungsgegner für eine ggfs. gewünschte Sammel-

abrechnung (zum Beispiel nach Bundesland) zugewiesen wurde. 

Die Zuweisung des Forderungsgegners und des Sammelforderungsgegners erfolgt mit ei-

nem Auswahlfeld unterhalb der Tabelle. 
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1.2 Änderungen im Release 25.10 

1.2.1 Auswahl des Versorgungsamtes im Anwendungsfall „Körper-
schaden bearbeiten“ der Art „Versorgungsleiden“  

Bei der Art „Versorgungsleiden“ wird die feststellende Behörde nun über die verpflichtend zu 

füllenden Combo-Boxen „Bundesland“ und „Versorgungsamt“ hinterlegt. Lediglich bei Altfäl-

len ist die feststellende Behörde hinterlegt. 
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1.2.2 Kopieren der Daten zum Versorgungsamt aus dem Anwen-
dungsfall „Körperschäden bearbeiten“  

Im Körperschaden der Art Versorgungsleiden muss ein Versorgungsamt ausgewählt werden. 

Anhand dieses Versorgungsamtes wird aus der Administration ein Partner ermittelt, der bei 

Anlage des Erstattungsanspruchs als Forderungsgegner übernommen wird. 

Das im Körperschaden ausgewählte Versorgungsamt wird im Journaleintrag zu den kopier-

ten Versorgungsleidensdaten dokumentiert und dessen PartnerID und Informationen in den 

Journaleintrag aufgenommen. 

Konnte zu dem im Körperschaden ausgewählten Versorgungsamt kein Partner ermittelt wer-

den, wird der Forderungsgegner leer gelassen und dies im Journaleintrag mit dem Stichwort 

Fallbildung zu den kopierten Versorgungsleidensdaten dokumentiert. 

In Altfällen in denen kein Versorgungsamt ausgewählt ist, jedoch eine feststellende Behörde 

vorhanden ist, wird diese als Forderungsgegner kopiert. 

Ist im Körperschaden kein Versorgungsamt und keine feststellende Behörde ausgewählt, 

wird der Forderungsgegner leer gelassen und dies im Journaleitrag zu den kopierten Versor-

gungsleidensdaten dokumentiert. 
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1.2.3 Prüfung des Forderungsgegners bei Erstellung einer Abrech-
nung im Anwendungsfall „Erstattungsanspruch Sonstige bear-
beiten“ 

 

Beim Anlegen einer Abrechnung im Erstattungsanspruch Sonstige mit der Grundlage "Forde-

rungen SGB XIV" wird durch Klick auf den Button [Neu] auf dem Register >Abrechnungen< 

geprüft, ob der auf dem Register >Feststellung< als Forderungsgegner angegebene Partner 

in der Administration der Versorgungsämter im Anwendungsfall "SGB XIV zulässige Versor-

gungsämter konfigurieren" entweder als Forderungsgegner und/oder als Sammelforderungs-

gegner angegeben ist. 

Ist diese Prüfung negativ, wird der Fehler LEI36903 ausgegeben und die Abrechnungserstel-

lung unterbunden. 
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Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden Ser-

vice-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 

 

2 Statistik 

2.1 Batch „DiGA-Statistik erstellen“ 

 

2.2 Batch „DiGA-Statistik erstellen“ frühestens mit Release 
25.05 p02.3 ausführen 

Mit dem Release 25.05 wurde der Batch „DiGA-Statistik erstellen“ eingeführt. 

Der Batch erzeugt 3 Satzarten: Die SA_DIGA_FA, die SA_DIGA_FO und die SA_DIGA_GE. 

Wir haben in der AI 75/24 vom 29.08.2024 mitgeteilt, dass der Batch für die DiGA-Statistik 

mit Release 25.05.p02.1 gestartet werden kann. 

In den Satzarten der Sendedateien SA_DIGA_FO und SA_DIGA_GE wurden noch formale 

Abweichungen festgestellt, die wir kurzfristig angepasst haben.  

file:///C:/Users/u001511/AppData/Local/Temp/Content.Outlook/6PL15DLZ/servicedesk@bitmarck.de
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Aus diesem Grund bitten wir Sie darum, den Start für den Batch „DiGA-Statistik erstellen“ 

erst dann vorzunehmen, wenn Sie über das Release 25.05 p02.3 verfügen. Die geplante 

Marktfreigabe für dieses Release ist der 11.09.2024. 

Primärer Ansprechpartner bei Rückfragen zu diesen Themen ist für alle Krankenkassen im 

Rahmen des First-Level-Supports der zuständige Fachberater bei Ihrem betreuenden  

Service-Centrum (ISC). 

Ansprechpartner für alle Fachberater der ISC im Rahmen des Second-Level-Supports bei 

BITMARCK sind die bekannten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Abteilung Fachlicher 

Support oder unser Service Desk unter Telefon: 0800 BITMARCK (0800 24862725), Telefax 

0800 BITMARCKFAX (0800 24862725329), E-Mail: servicedesk@bitmarck.de. 
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